
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 773/2013 DER KOMMISSION 

vom 12. August 2013 

zur Genehmigung einer Ausnahme von der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates hinsichtlich 
des Mindestabstands von der Küste und der Mindestwassertiefe für Bootswaden für den Fang von 

Glasgrundeln (Aphia minuta) in bestimmten Hoheitsgewässern Spaniens (Murcia) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 
21. Dezember 2006 betreffend die Maßnahmen für die nach­
haltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im Mittel­
meer ( 1 ), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 5, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
1967/2006 darf gezogenes Gerät nicht innerhalb von 
drei Seemeilen vor den Küsten oder diesseits der 50-Me­
ter-Isobathe, wenn diese Wassertiefe in einer geringeren 
Entfernung erreicht ist, eingesetzt werden. 

(2) Auf Antrag eines Mitgliedstaats kann die Kommission 
eine von dem Verbot in Artikel 13 Absatz 1 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1967/2006 abweichende Genehmi­
gung erteilen, wenn eine Reihe von Bedingungen nach 
Artikel 13 Absätze 5 und 9 erfüllt sind. 

(3) Am 17. April 2012 erhielt die Kommission einen Antrag 
Spaniens auf eine von Artikel 13 Absatz 1 der genannten 
Verordnung abweichende Genehmigung für die Verwen­
dung von Bootswaden zum Fang von Glasgrundeln 
(Aphia minuta) innerhalb der Küstenmeere in der Auto­
nomen Gemeinschaft Murcia. 

(4) Der Antrag gilt für Schiffe, die im amtlichen Flottenregis­
ter der Generaldirektion für Viehzucht und Fischerei der 
Autonomen Gemeinschaft Murcia registriert sind, seit 
mehr als fünf Jahren in der betreffenden Fischerei tätig 
sind und einen Bewirtschaftungsplan zur Regulierung der 
Bootswadenfischerei auf Glasgrundeln (Aphia minuta) be­
folgen. 

(5) Durch den Bewirtschaftungsplan wird eine künftige Stei­
gerung des Fischereiaufwands ausgeschlossen, da im Falle 
der Einstellung der Tätigkeit durch eines der 29 zugelas­
senen Fischereifahrzeuge nur ein Schiff mit gleicher oder 
geringerer Kapazität in Bezug auf Leistung und Länge an 
dessen Stelle im Flottenregister treten kann. 

(6) Der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss 
für die Fischerei (STECF) hat die von Spanien beantragte 
Ausnahmegenehmigung und den entsprechenden Ent­
wurf eines Bewirtschaftungsplans auf seiner Plenarsitzung 
vom 5. bis 9. November 2012 bewertet. 

(7) Spanien hat den Bewirtschaftungsplan durch die Ver­
abschiedung der „Verordnung des Regionalministeriums 
für Landwirtschaft und Wasser vom 27. März 2013 zur 
Regelung der Fischerei auf Glasgrundeln (Aphia minuta) 

in den Binnengewässern der Region Murcia“ ( 2 ) gemäß 
Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 
angenommen. 

(8) Die von Spanien beantragte Ausnahmegenehmigung er­
füllt die Bedingungen nach Artikel 13 Absätze 5 und 9 
der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006. 

(9) Insbesondere aufgrund der geringen Ausdehnung des 
Küstenschelfs und der räumlichen Verbreitung der Zielart, 
die ausschließlich in bestimmten Bereichen im Küsten­
gebiet in einer Tiefe von weniger als 50 m zu finden 
ist, sind die Fanggründe begrenzt. 

(10) Des Weiteren kann die Fischerei nicht mit anderem Fang­
gerät betrieben werden, sie hat keine signifikanten Aus­
wirkungen auf geschützte Lebensräume und ist äußerst 
selektiv, da die Waden durchs offene Wasser gezogen 
werden und den Meeresboden nicht berühren. Angesam­
meltes Material vom Meeresboden würde der Zielart 
nämlich schaden und deren selektiven Fang aufgrund 
ihrer geringen Größe praktisch unmöglich machen. 

(11) Die von Spanien beantragte Ausnahmegenehmigung be­
zieht sich nur auf eine begrenzte Zahl von Schiffen, da 
lediglich 29 Fischereifahrzeuge betroffen sind. 

(12) Die betreffenden Fangtätigkeiten entsprechen den Anfor­
derungen von Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1967/2006 hinsichtlich geschützter 
Lebensräume, nach denen im Wege einer Ausnahmerege­
lung die Fischerei über solchen Lebensräumen unter be­
stimmten Bedingungen erlaubt werden kann, wenn die 
Seegraswiese dabei nicht berührt wird. 

(13) Die Anforderungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe h 
der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 entfallen, da sie für 
Schleppnetze gelten. 

(14) Da die betreffenden Fangtätigkeiten äußerst selektiv sind, 
vernachlässigbare Auswirkungen auf die Umwelt haben 
und nicht unter die Bestimmungen in Artikel 4 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 fallen, kann für sie 
eine Ausnahme von der Mindestmaschenöffnung gemäß 
Artikel 9 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 
gewährt werden. Daher gelten die in Artikel 9 Absatz 3 
festgelegten Vorschriften für die Mindestmaschenöffnung 
nicht. 

(15) Der spanische Bewirtschaftungsplan umfasst Maßnahmen 
zur Überwachung der Fangtätigkeiten und erfüllt damit 
die Bedingungen gemäß Artikel 13 Absatz 9 der Verord­
nung (EG) Nr. 1967/2006 sowie gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EG) Nr. 1224/1009 des Rates ( 3 ).
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( 1 ) ABl. L 409 vom 30.12.2006, S. 11. 

( 2 ) „Orden de 27 de marzo de 2013 de la Consejería de Agricultura y 
Agua, por la que se regula la pesquería del chanquete (Aphia minuta) 
en aguas interiores de la Región de Murcia“, ABl. der Region Murcia 
Nr. 78 vom 6.4.2013, S. 13950. 

( 3 ) ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1.



(16) Die betreffenden Fangtätigkeiten werden in sehr geringer 
Entfernung von der Küste durchgeführt und behindern 
daher die Tätigkeiten anderer Schiffe nicht. 

(17) Durch den spanischen Bewirtschaftungsplan wird sicher­
gestellt, dass die Fangmengen bei den in Anhang III der 
Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 genannten Arten mini­
mal und die Tätigkeiten nicht auf Kopffüßer gerichtet 
sind. 

(18) Deshalb sollte der Antrag auf eine Ausnahmegenehmi­
gung bewilligt werden. 

(19) Spanien sollte der Kommission zu gegebener Zeit und im 
Einklang mit dem im spanischen Bewirtschaftungsplan 
vorgesehenen Überwachungsplan Bericht erstatten. 

(20) Im Einklang mit dem Antrag Spaniens wird durch eine 
zeitliche Begrenzung der Ausnahmeregelung sicher­
gestellt, dass umgehend Abhilfemaßnahmen ergriffen 
werden, wenn der Bericht an die Kommission einen 
schlechten Erhaltungszustand der befischten Art aufzeigt, 
während eine zeitliche Begrenzung gleichzeitig Spielraum 
schafft, um die wissenschaftliche Grundlage und damit 
den Bewirtschaftungsplan zu verbessern. 

(21) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für Fische­
rei und Aquakultur — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ausnahmeregelung 

Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 gilt in 
den an die Küste der Autonomen Gemeinschaft Murcia angren­

zenden Hoheitsgewässern Spaniens nicht für den Fang von Glas­
grundeln (Aphia minuta) mit Bootswaden durch Schiffe, die 

a) im Flottenregister der Generaldirektion für Viehzucht und 
Fischerei der Autonomen Gemeinschaft Murcia eingetragen 
sind; 

b) seit mehr als fünf Jahren in der betreffenden Fischerei tätig 
sind und zu keinerlei künftiger Steigerung des Fischereiauf­
wands führen; 

c) über eine Fanggenehmigung verfügen und den von Spanien 
gemäß Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1967/2006 verabschiedeten Bewirtschaftungsplan (nachste­
hend „der Bewirtschaftungsplan“) befolgen. 

Diese Ausnahmeregelung gilt für einen Zeitraum von drei Jah­
ren ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung. 

Artikel 2 

Überwachungsplan und -bericht 

Spanien übermittelt der Kommission innerhalb von drei Jahren 
nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht, der 
nach Maßgabe des im Bewirtschaftungsplan (siehe Artikel 1 
Buchstabe c) festgelegten Überwachungsplans erstellt wurde. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent­
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 12. August 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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